
Es ist ein neuer Staatsvertrag zwischen der Bundesregierung und dem sorbischen Volk zu verhandeln
und abzuschließen. Dieses Ziel soll bis zum Ende der 15. Legislaturperiode erreicht sein. Der alte, aus
der schwarz-gelben Regierungszeit ererbte Staatsvertrag, welcher eine jährliche Abschmelzung des
Bundeszuschusses vorsieht, verliert damit seine Gültigkeit. Solange noch keine neue Rechtsgrundlage
geschaffen ist, müssen die Zahlungen aus dem Bundeshaushalt in einer Höhe stabilisiert werden, wel-
che die Schließung von sorbischen Einrichtungen verhindert.
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